
Leitsatz: 
 

In Bezug auf die von der Staatsanwaltschaft Augsburg im Zusammenhang mit dem sog. 

„Schwabinger Kunstfund“ sichergestellten Kunstwerke, die nach dem gegenwärtigen Er-

kenntnisstand zum rechtmäßigen Besitz des Beschuldigten gehören könnten und für die 

es keine Anhaltspunkte für einen NS-verfolgungsbedingten Entzug oder anderweitigen 

rechtswidrigen Erwerb gibt, besteht – jedenfalls im gerichtlichen Eilverfahren – kein aner-

kennenswertes Informationsinteresse der Presse, welches das Geheimhaltungsinteresse 

des Beschuldigten überwiegen würde. 

 

Orientierungssätze:  

1. Bei der Erfüllung des landesrechtlich geregelten Informationsanspruches der Presse 

(Art. 4 BayPrG) handelt es sich um eine nach öffentlichem Recht zu beurteilende 

schlicht verwaltende Tätigkeit der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft wird 

nicht auf dem Gebiet der Strafrechtspflege tätig, wenn sie bezüglich eines strafrechtli-

chen Ermittlungsverfahrens gegenüber der Presse berichtet, wobei es nicht darauf an-

kommt, ob die Staatsanwaltschaft von sich aus gegenüber der Presse berichtet  

– z. B. durch Pressemitteilung - oder auf ein Auskunftsbegehren der Presse reagiert  

(BA Rn. 23).  

 

2. § 475 StPO, wonach Privatpersonen und sonstige Stellen im Strafverfahren Auskünfte 

aus Akten oder Akteneinsicht erhalten können, lässt den landesrechtlichen Auskunfts-

anspruch der Presse, der die Berufsgruppe der Journalisten privilegiert, unberührt  

(BA Rn. 23).  

 

3. § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO enthält eine das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

einschränkende gesetzliche Regelung (BA Rn. 26 f.).  

 

4. Auch wenn über eine Person bereits in erheblichem Umfang medial berichtet worden 

ist und sie selbst im Internet Informationen über sich preisgibt, wird dadurch ihr Ge-

heimhaltungsinteresse nicht geschmälert, soweit sich das presserechtliche Auskunfts-

begehren auf „neue“ und bisher unbekannte Informationen bezieht, die der Öffentlich-

keit weder zugänglich waren bzw. sind noch nach dem zu respektierenden Willen des 
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Betroffenen zugänglich sein sollen. Das gilt insbesondere dann, wenn die durch eine 

Veröffentlichung entstehenden Grundrechtseingriffe nachträglich nicht mehr zu besei-

tigen sind (BA Rn. 30).  

 

5. Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung im Wege der einstweiligen Anordnung nimmt 

die Hauptsache vorweg und ist daher nur dann gerechtfertigt, wenn der Antragsteller 

darlegt, dass eine gerichtliche Entscheidung in der Hauptsache für ihn offensichtlich 

erfolgreich wäre und ein Abwarten in der Hauptsache für ihn schwere und unzumutba-

re, nachträglich nicht mehr zu beseitigende Nachteile zur Folge hätte, wobei eine ge-

wisse Aktualitätseinbuße in der journalistischen Berichterstattung zumutbar ist  

(BA R. 31).  

 

Hinweis:  

Der Senat stellt klar, dass Streitigkeiten um Auskünfte nach Landespresserecht – hier  

Art. 4 BayPrG - dem Verwaltungsrechtsweg unterfallen und von der besonderen strafpro-

zessrechtlichen Auskunftsnorm des § 475 StPO unberührt bleiben. Hierbei beruft sich das 

Gericht auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Ein Auskunftsbegehren 

der Presse kann also gleichermaßen nach § 475 StPO und Landespresserecht verfolgt 

werden, was durchaus zu divergierenden Entscheidungen der ordentlichen Gerichte über 

den strafprozessualen Auskunftsanspruch einerseits (§ 475 StPO, § 23 EGGVG) und der 

Verwaltungsgerichte über den presserechtlichen Auskunftsanspruch anderseits (Art. 4 

BayPrG, § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO) führen kann.   

 

Hinsichtlich der Abwägung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung des 

Einzelnen (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) gegen das Informationsinteresse der 

Presse (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) folgt der Senat den in der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung entwickelten materiellen Maßstäben.  

 

Die Vorwegnahme der Hauptsache ist auch bei der Durchsetzung eines presserecht-

lichen Auskunftsbegehrens im einstweiligen Rechtsschutz (§ 123 VwGO) nur aus-

nahmsweise zulässig. Der Senat folgt der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts, das in einer jüngeren Entscheidung (B.v. 26.11.2013 – 6 VR 3/13 -) klarge-
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stellt hat, dass für einen Journalisten ein Abwarten auf die Hauptsacheentscheidung 

und die ihm hiermit abverlangte Inkaufnahme der Gefahr einer gewissen Aktualitäts-

einbuße in Bezug auf seine geplante Berichterstattung allenfalls dann unzumutbar 

sein können, wenn Vorgänge in Rede stünden, die unabweisbar einer sofortigen, 

keinen Aufschub duldenden journalistischen Aufklärung bedürften, etwa weil mani-

feste Hinweise auf aktuelle schwere Rechtsbrüche staatlicher Stellen vorlägen oder 

ein unmittelbares staatliches Handeln zur Abwehr von Gemeinwohlgefahren dringend 

gefordert sein könnte. Der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts ist im Internet 

abrufbar unter: http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/261113B6VR3.13.0.pdf 

 

 

 

 

http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/261113B6VR3.13.0.pdf
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7 CE 14.253 
Au 7 E 13.2018 

G r o ß e s  S t a a t s -
w a p p e n  

 

 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
****-******* ***** 
*/* **** ******** **, 
****-********-******* **, ***** ******, 
 - ************* - 
**************: 
************ **. ********* *. *******, 
**********. **, ***** ******, 
 

gegen 
Freistaat Bayern, 
vertreten durch: 
Landesanwaltschaft Bayern, 
Ludwigstr. 23, 80539 München, 
 - Antragsgegner - 
 
beigeladen: 
********* ******** 
vertreten durch *** ******** ************ ********* ***** 
*********** ** ***** ******** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ******* 
************ *** ***** ******** 
 

wegen 
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Auskunftserteilung gemäß Art. 4 BayPrG (Antrag nach § 123 VwGO); 
hier: Beschwerden des Antragsgegners und des Beigeladenen gegen den Beschluss 
des Bayerischen Verwaltungsgerichts Augsburg vom 29. Januar 2014, 
 
erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 7. Senat, 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Häring, 
den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Borgmann, 
den Richter am Verwaltungsgerichtshof Schmeichel 
 
ohne mündliche Verhandlung am 27. März 2014 
folgenden 

 
Beschluss: 

 
 I. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Augsburg vom 29. Januar 

2014 wird abgeändert. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung wird abgelehnt. 
 

 II. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Rechts-
zügen einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Beigelade-
nen. 
 

 III. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 5.000,-- Euro 
festgesetzt. 
 

 
 

Gründe: 
 

I. 
 
Der Antragsteller, Chefreporter der Tageszeitung „Bild“, begehrt vom Antragsgegner 
im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes Auskunft über die in der Wohnung des 
Beigeladenen aufgefundenen und beschlagnahmten Kunstwerke („Schwabinger 
Kunstfund“) und zu den bisherigen Bemühungen des Antragsgegners um Aufklärung 
der Eigentumsverhältnisse an diesen Werken. 

1 
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Das Magazin „Focus“ berichtete am 4. November 2013 unter der Schlagzeile „Meis-
terwerke zwischen Müll – Fahnder entdecken in München Nazi-Schatz in Milliarden-
höhe“ erstmals über die der Öffentlichkeit vorher nicht bekannte Beschlagnahme von 
Kunstwerken, die in der Schwabinger Wohnung des Beigeladenen „entdeckt“ worden 
seien.  
 
Der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Augsburg gab daraufhin in 
einer Presseerklärung zur Pressekonferenz „Beschlagnahmte Gemäldesammlung“ 
vom 5. November 2013 bekannt, dass bei der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen 
„eine Person“ (den Beigeladenen) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts ei-
nes dem Steuergeheimnis unterliegenden strafbaren Sachverhalts und wegen des 
Verdachts der Unterschlagung anhängig sei. In der Zeit vom 28. Februar 2012 bis 
2. März 2012 sei deswegen vom Zollfahndungsamt München, das zusammen mit der 
Staatsanwaltschaft Augsburg ermittle, ein gerichtlicher Durchsuchungs- und Be-
schlagnahmebeschluss in der Wohnung des Beschuldigten (des Beigeladenen) voll-
zogen worden. Hierbei seien 121 gerahmte und 1285 ungerahmte Werke beschlag-
nahmt worden, darunter auch solche „berühmter Meister“. Es hätten sich konkrete 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass es sich um sogenannte „Entartete Kunst“ oder 
um „Raubkunst“ handele. Insoweit werde ermittelt, ob diese Werke unterschlagen 
worden seien. Die Ermittlungen seien in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht auf-
wändig und schwierig und dauerten an. 
 
In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 11. November 2013 gaben das Bayeri-
sche Staatsministerium der Justiz, das Bayerische Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, das Bundesministerium für Finanzen und der Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medien bekannt, die Herkunft der beim 
sogenannten „Schwabinger Kunstfund“ sichergestellten Kunstwerke werde „so rasch 
und transparent wie möglich festgestellt“. Die beteiligten Ministerien von Bund und 
Land hätten vereinbart, „die Provenienzrecherche im Interesse möglicher Eigentümer 
– parallel zum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Augsburg – unter Einbe-
ziehung der Forschungsstelle „Entartete Kunst“ der Freien Universität Berlin auf brei-
ter Basis zu betreiben“. Die mit dem „Schwabinger Kunstfund“ aufgeworfenen Fragen 
„zur Restitution im Zusammenhang mit NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kunst-
werken“ könnten in einem Strafverfahren allein nicht hinreichend geklärt werden. 
Zwischen Bund und Land sei deshalb vereinbart worden, „umgehend eine qualifizier-
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te Taskforce von mindestens sechs Expertinnen und Experten für Provenienzrecher-
che zusammenzustellen“, die von der Berliner Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-
forschung (AfP) koordiniert werde. Nach nunmehr vorliegenden Erkenntnissen der 
Staatsanwaltschaft Augsburg seien „abzüglich beschlagnahmter Gegenstände, die 
eindeutig keinen Bezug zur sog. „Entarteten Kunst“ oder NS-Raubkunst haben, ca. 
970 Werke zu überprüfen“. Davon könnten ca. 380 Werke dem Bereich der sog. 
„Entarteten Kunst“ zugeordnet werden. Bei ca. 590 Werken müsse überprüft werden, 
ob ein NS-verfolgungsbedingter Entzug vorliege. Werke mit „dringenden Verdachts-
momenten auf NS-verfolgungsbedingten Entziehungshintergrund“ würden (fortlau-
fend aktualisiert) auf der Plattform www.lostart.de der Koordinierungsstelle Magde-
burg eingestellt. Diese von Bund und Ländern betriebene Koordinierungsstelle sei 
„die zentrale deutsche Serviceeinrichtung für Kulturgutdokumentation und Kulturgut-
verluste“ und stehe für Anfragen zu den dokumentierten Objekten zur Verfügung. 
Damit werde im „Bewusstsein für die Verantwortung Deutschlands für die Aufarbei-
tung der nationalsozialistischen Verbrechen“ und im Sinne der „Washingtoner Erklä-
rung von 1998“ und der „Gemeinsamen Erklärung von Bund, Ländern und kommuna-
len Spitzenverbänden von 1999“ Transparenz hergestellt und den „vielfältigen eigen-
tumsrechtlichen und kulturhistorischen Aspekten zur Geltung verholfen, ohne den 
ordnungsgemäßen Ablauf des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens der Staatsan-
waltschaft Augsburg zu beeinträchtigen.“ 
 
Anfragen des Bevollmächtigten des Antragstellers an die Staatsanwaltschaft Augs-
burg (Schreiben vom 7.11.2013), welche „Gemälde“ (mit Angabe der „genauen“ Be-
zeichnung und Abmessung) beim Beigeladenen sichergestellt worden seien und 
welche potentiellen Eigentümer die Staatsanwaltschaft in den vergangenen zwei 
Jahren „angefragt“ habe, beantwortete der Leitende Oberstaatsanwalt in Augsburg 
(Antwortschreiben vom 12.11.2013) unter Hinweis auf die oben genannte gemein-
same Pressemitteilung vom 11. November 2013 dahin, die genaue Bezeichnung der 
sichergestellten Bilder werde im Rahmen der Provenienzrecherche festgestellt. Für 
eine Vermessung der Kunstwerke bestehe aus staatsanwaltschaftlicher Sicht kein 
Bedarf. Die Staatsanwaltschaft sei auch nicht befugt, Namen potentieller Eigentümer 
der Öffentlichkeit mitzuteilen. Im Übrigen sei die Provenienzrecherche nicht abge-
schlossen. Für weitere Auskünfte stehe die Ansprechpartnerin der Arbeitsstelle für 
Provenienzrecherche/-forschung zur Verfügung. Kunstwerke, bei denen mittlerweile 
der Verdacht bestehe, dass sie Eigentümern NS-verfolgungsbedingt entzogen wor-
den sind (sog. „Raubkunst“), habe die Staatsanwaltschaft „zwischenzeitlich an 
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www.lostart.de gemeldet.“  
 
Der Antrag des Bevollmächtigten des Antragstellers auf gerichtliche Entscheidung zu 
seinem Auskunftsbegehren mit dem Ziel einer weitergehenden Auskunft (§§ 475, 
478 Abs. 3 StPO) blieb ohne Erfolg (Beschluss des Amtsgerichts Augsburg vom 
3.12.2013).  
 
Am 23. Dezember 2013 beantragte der Bevollmächtigte des Antragstellers beim Ver-
waltungsgericht Augsburg den Erlass einer einstweiligen Anordnung (§ 123 VwGO) 
mit dem Ziel, den Antragsgegner zu verpflichten, Auskunft zu erteilen, welche Ge-
mälde (genaue Bezeichnung und Abmessung) die Staatsanwaltschaft beim Beigela-
denen sichergestellt habe (Auskunftsanspruch zu 1) und an welche potentiellen Ei-
gentümer die Staatsanwaltschaft in den vergangenen zwei Jahren herangetreten sei 
(Auskunftsanspruch zu 2). 
 
Das Verwaltungsgericht Augsburg hat mit Beschluss vom 29. Januar 2014 dem An-
trag des Antragstellers im Wesentlichen entsprochen. Es stellte aufgrund überein-
stimmender Erledigungserklärungen der Parteien das Verfahren ein, soweit sich der 
Auskunftsanspruch zu 1 auch auf die Nennung der 442 Werke des „Schwabinger 
Kunstfundes“ bezogen hat, die am 19. Dezember 2013 in der Datenbank 
„www.lostart.de“ veröffentlicht waren. Es verpflichtete den Antragsgegner im Wege 
der einstweiligen Anordnung im Übrigen, dem Antragsteller darüber Auskunft zu er-
teilen, welche Werke (genaue Bezeichnung und Abmessung) des „Schwabinger 
Kunstfundes“ beim Beigeladenen beschlagnahmt wurden, mit Ausnahme der Werke, 
die am 19. Dezember 2013 in der Datenbank „www.lostart.de“ veröffentlicht waren, 
sowie zur Auskunft darüber, ob der Antragsgegner nach dem Zeitpunkt der Be-
schlagnahme des „Schwabinger Kunstfundes“ (Februar/März 2012) potentielle Ei-
gentümer von Werken ermittelt und kontaktiert hat und wenn ja, zu welchen Werken 
Anfragen an potentielle Eigentümer ergangen sind.  
 
Das Verwaltungsgericht hat zur Begründung seines Beschlusses im Wesentlichen 
ausgeführt, für den streitgegenständlichen presserechtlichen Auskunftsanspruch 
(Art. 4 BayPrG) sei der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Die Regelung zur Aus-
kunftserteilung im Strafverfahren nach Maßgabe des § 475 StPO lasse den landes-
rechtlich geregelten Auskunftsanspruch der Presse (Art. 4 BayPrG) unberührt. Der 
Antragsteller erstrebe vorliegend im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes zwar kei-
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ne vorläufige, sondern eine endgültige Entscheidung, welche die Hauptsache vorweg 
nehme. Dies sei jedoch ausnahmsweise gerechtfertigt, weil der Erfolg der Hauptsa-
che überwiegend wahrscheinlich sei und das Abwarten in der Hauptsache für den 
Antragsteller schwere und unzumutbare, nachträglich nicht mehr zu beseitigende 
Nachteile zur Folge hätte. Das Steuergeheimnis (§ 30 AO) stehe dem Auskunftsan-
spruch ebenso wenig entgegen wie das Recht des Beigeladenen auf informationelle 
Selbstbestimmung. Eine Auskunftsverweigerung sei angesichts der in nationalen und 
internationalen Medien bereits veröffentlichten Fakten, welche das Diskretionsinte-
resse des Beigeladenen bereits erheblich einschränkten, nicht gerechtfertigt. Das öf-
fentliche Informationsinteresse beziehe sich auf sämtliche Bilder, die beim Beigela-
denen beschlagnahmt worden seien, weil die öffentliche Diskussion generell Fragen 
zur Einordnung dieser Werke („rechtmäßiger Besitz des Beigeladenen“; „Aktion Ent-
artete Kunst“; „NS-verfolgungsbedingter Entzug, sog. NS-Raubkunst“) und zum künf-
tigen Umgang mit der Kunstsammlung des Beigeladenen aufwerfe. Lediglich soweit 
der Antragsteller in Bezug auf seinen Auskunftsanspruch zu 2 auch die Mitteilung der 
zur Individualisierung potentieller Eigentümer benötigten Daten (z.B. Namen, Adres-
sen) begehre, sei sein Antrag abzulehnen, weil eine solche Auskunft die schutzwür-
digen privaten Interessen dieses Personenkreises verletze und für eine Berichterstat-
tung auch nicht erforderlich sei. Wegen der Einzelheiten wird auf die Gründe des Be-
schlusses Bezug genommen. 
  
Der Antragsgegner und der Beigeladene wenden sich mit ihren Beschwerden gegen 
den Beschluss des Verwaltungsgerichts. Der Antragsgegner beantragt,  
 

den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 29. Januar 2014 abzuändern 
und den Antrag des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung (in vollem Umfang) abzulehnen. 

 
Zur Begründung führt der Antragsgegner im Wesentlichen aus, der Verwaltungs-
rechtsweg sei nicht gegeben, weil Streitigkeiten über Auskünfte, welche die Presse 
begehre, den ordentlichen Gerichten zugewiesen seien, soweit sie – wie hier – auf 
die Gewährung von Akteneinsicht und Auskunft aus einem laufenden strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren hinausliefen. Dieser Auskunftsanspruch sei in § 475 StPO mit 
Vorrang gegenüber dem Auskunftsanspruch nach Art. 4 BayPrG spezialgesetzlich 
geregelt. Unbeschadet dessen habe der Antragsteller weder einen Anordnungsan-
spruch noch einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Das Recht des Beigelade-
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nen auf informationelle Selbstbestimmung begrenze den presserechtlichen Aus-
kunftsanspruch des Antragstellers. Das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht ein ein-
geschränktes Diskretionsinteresse des Beigeladenen angenommen, weil der Antrag-
steller vorliegend neue und der Öffentlichkeit bisher nicht bekannte Informationen 
begehre. Es gebe kein öffentliches Informationsinteresse in Bezug auf beschlag-
nahmte Werke, die zweifelsfrei zum Eigentum des Beigeladenen gehörten. Wegen 
der Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Landesanwaltschaft Bayern vom 
26. Februar 2014 und 12. März 2014 verwiesen. 
 
Der Beigeladene beantragt sinngemäß ebenfalls,  
 

den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 29. Januar 2014 abzuändern 
und den Antrag des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung (in vollem Umfang) abzulehnen. 

 
Zur Begründung führt er – ebenso wie der Antragsgegner – im Wesentlichen aus, der 
Verwaltungsrechtsweg sei nicht gegeben. Er beantragt ferner „hilfsweise“, den Aus-
kunftsanspruch zu 1 abzulehnen.  Der Auskunftserteilung stünden zwingend zu be-
achtende Interessen des Beigeladenen entgegen. Die Hauptsache werde in unzuläs-
siger Weise vorweggenommen. Dem Beigeladenen entstünde irreparabler Schaden 
in Bezug auf seine Eigentums- und Persönlichkeitsrechte. Den Auskunftsanspruch 
zu 2 unterstütze der Beigeladene hingegen, weil es legitim sei zu fragen, wie potenti-
elle „Eigentümer“ einzelner Werke vom Antragsgegner bisher behandelt worden sei-
en. Wegen der Einzelheiten des Vorbringens wird auf die Schriftsätze des Bevoll-
mächtigten des Beigeladenen vom 28. Februar 2014 und 25. März 2014 verwiesen. 
 
Der Antragsteller beantragt, 
 

die Beschwerden zurückzuweisen.  
 

Er hält die Beschwerde des Antragsgegners für unzulässig, weil der Beschwerde der 
angefochtene Beschluss des Verwaltungsgerichts nicht beigefügt gewesen sei. Im 
Übrigen seien die Beschwerden unbegründet. Der Beschluss des Verwaltungsge-
richts sei nicht zu beanstanden. Der Verwaltungsrechtsweg sei gegeben. Die §§ 475, 
478 StPO verdrängten den presserechtlichen Auskunftsanspruch nicht. Dieser sei 
vielmehr ein landesrechtlich geregeltes „Sonderrecht der Presse“. Beim presserecht-
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lichen Auskunftsanspruch seien widerstreitende Grundrechte im Wege der prakti-
schen Konkordanz auszugleichen. Es sei unklar, weshalb der „Schwabinger Kunst-
fund“ nach Ansicht des Antragsgegners und des Beigeladenen „unbemakelte Bilder“ 
aufweise. Dies könne allenfalls für Bilder gelten, welche die Familie des Beigelade-
nen selbst gemalt habe, da sich der Beigeladene auf gutgläubigen Erwerb nicht beru-
fen könne. Die „Washingtoner“ und die „Theresienstädter Erklärung“ verpflichteten 
Deutschland zudem, alle Anstrengungen zu unternehmen, um Kunstwerke zu ermit-
teln, die von Nationalsozialisten beschlagnahmt und in der Folge nicht zurückerstat-
tet worden seien und „gerechte und faire Lösungen“ zu finden. Dies gelte auch für 
die Werke der Aktion „Entartete Kunst“, die (zum Teil) Leihgaben jüdischer Privatei-
gentümer an öffentliche Sammlungen gewesen seien. Ein Anordnungsgrund sei ge-
geben, weil der Antragsteller, wenn er nicht aktuell berichten könne, einen erhebli-
chen und nicht wieder gut zu machenden Nachteil erleide. Der Beigeladene gehe im 
Übrigen selbst an die Öffentlichkeit (www.gurlitt.info/) und sei damit insoweit nicht 
mehr schutzwürdig. Schließlich gehe es derzeit für den Antragsteller nur um die Mög-
lichkeit der Recherche und noch nicht um die Frage, welche Informationen er tat-
sächlich veröffentlichen wolle; „rein private Kunstwerke des Beigeladenen“ wolle der 
Antragsteller nicht veröffentlichen. Wegen der Einzelheiten seines Vorbringens wird 
auf die Schriftsätze des Bevollmächtigten des Antragstellers vom 18. Februar 2014, 
26. Februar 2014, 5. März 2014 (wohl versehentlich mit dem Datum 5.2.2014 verse-
hen), 12. März 2014, 17. März 2014 und 22. März 2014 verwiesen. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 
Gerichtsakten und der vorgelegten Behördenakten Bezug genommen. 
 

 
II. 

 
Die Beschwerden haben Erfolg. 
 
1. Die Beschwerden sind zulässig. Dies gilt entgegen der Annahme des Antragstel-
lers auch für die Beschwerde des Antragsgegners. Es ist für die Zulässigkeit des 
Rechtsmittels der Beschwerde nicht erforderlich, der Beschwerdeschrift den ange-
fochtenen Beschluss des Verwaltungsgerichts beizufügen (§§ 146 ff. VwGO). 
 
2. Die Beschwerden sind auch begründet. Der angefochtene Beschluss des Verwal-
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tungsgerichts ist abzuändern und der Antrag des Antragstellers auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung abzulehnen, weil der Antragsgegner und der Beigeladene 
im Beschwerdeverfahren dargelegt haben (§ 146 Abs. 4 VwGO), dass es entgegen 
der Annahme des Verwaltungsgerichts für den vom Antragsteller begehrten Erlass 
einer einstweiligen Anordnung auf der Grundlage des geltend gemachten Auskunfts-
anspruchs nach Art. 4 des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 2000 (GVBl S. 340, BayRS 2250-1-I), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2009 (GVBl S. 630), an einem Anordnungs-
anspruch und einem Anordnungsgrund fehlt (§ 123 VwGO). Die schutzwürdigen Inte-
ressen des Beigeladenen treten nicht hinter das Informationsinteresse der Presse 
zurück.  
 
a) Für den Rechtsstreit ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Unbeschadet des 
Umstands, dass der Verwaltungsgerichtshof gemäß § 173 VwGO in entsprechender 
Anwendung des § 17a Abs. 5 GVG als Rechtsmittelgericht auch im gerichtlichen Eil-
verfahren an die Bejahung des Rechtswegs durch das Verwaltungsgericht gebunden 
ist (vgl. z.B. Rennert in Eyermann, VwGO, 13. Aufl. 2010, § 41 VwGO Rn. 3 m.w.N.), 
hat der Senat selbst keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtsauffassung des 
Verwaltungsgerichts, dass vorliegend die Streitigkeit nicht den ordentlichen Gerich-
ten zugewiesen ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 14. März 
1988 – 3 C 65/85 – (NJW 1989, 412) unter Hinweis auf die wegen der unterschiedli-
chen Fallgestaltungen kein einheitliches Bild bietende Rechtsprechung klargestellt, 
dass es sich bei der Erfüllung des landesrechtlich geregelten Informationsanspru-
ches der Presse um eine nach öffentlichem Recht zu beurteilende schlicht verwal-
tende Tätigkeit der Staatsanwaltschaft handelt und die Staatsanwaltschaft nicht auf 
dem Gebiet der Strafrechtspflege tätig wird, wenn sie bezüglich eines strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens gegenüber der Presse berichtet. Weil es unerheblich ist, ob 
die Staatsanwaltschaft von sich aus gegenüber der Presse berichtet oder sie einem 
Auskunftsbegehren der Presse nicht entspricht, sind in beiden Fällen Streitigkeiten 
darüber, ob und auf welche Weise die Staatsanwaltschaft einem Auskunftsbegehren 
der Presse genügt oder nicht, den Verwaltungsgerichten zur Entscheidung zugewie-
sen. Das Verwaltungsgericht hat außerdem zu Recht darauf hingewiesen, dass 
§ 475 StPO, wonach Privatpersonen und sonstige Stellen im Strafverfahren Auskünf-
te aus Akten oder Akteneinsicht erhalten können, den vorliegend streitgegenständli-
chen landesrechtlichen Auskunftsanspruch der Presse, der die Berufsgruppe der 
Journalisten privilegiert (vgl. BVerwG, U.v. 15.11.2012 – 7 C 1/12 – NVwZ 2013, 
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431/434), unberührt lässt.  
 
b) Das Verwaltungsgericht hat dem Antragsteller jedoch zu Unrecht einen Aus-
kunftsanspruch gegenüber dem Antragsgegner zugebilligt, der sich auf die Offenba-
rung aller beim Beigeladenen beschlagnahmten Werke bezieht (Auskunftsanspruch 
zu 1). Das Verwaltungsgericht geht in seiner angefochtenen Entscheidung zwar zu 
Recht davon aus, dass der Antragsteller als Chefreporter der Tageszeitung „Bild“ 
gegenüber dem Antragsgegner nach Maßgabe des Art. 4 Abs. 1 BayPrG grundsätz-
lich ein Recht auf Auskunft hat und die Auskunft nur verweigert werden darf, soweit 
auf Grund beamtenrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Vorschriften eine Ver-
schwiegenheitspflicht besteht (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BayPrG) und dass in diesem Zu-
sammenhang widerstreitende Grundrechtspositionen in einen angemessenen Aus-
gleich zu bringen sind. Es hat jedoch bei der gebotenen Abwägung, ob dem verfas-
sungsrechtlich aufgrund der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) gewährleisteten 
Informationsinteresse des Antragstellers oder dem ebenfalls verfassungsrechtlich 
geschützten Geheimhaltungsinteresse des Beigeladenen der Vorzug zu geben ist, 
die schutzwürdigen Interessen des Beigeladenen nicht angemessen berücksichtigt. 
 
aa) In der Rechtsprechung ist geklärt, dass der Schutz des Einzelnen vor Weitergabe 
seiner personenbezogenen Daten vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
als einer Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 
Abs. 1 GG) erfasst ist (vgl. grundlegend BVerfG, U.v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83 
u.a. – BVerfGE 65, 1/43; B.v. 12.4.2005 – 2 BvR 1027/02 – BVerfGE 113, 29/46; vgl. 
zusammenfassend auch BSG, U.v. 14.2.2007 – B 1 A 3/06 R – BSGE 98, 129). Die-
ses Grundrecht gewährleistet die Befugnis des Einzelnen, selbst zu entscheiden, 
wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart 
werden. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist allerdings nicht unein-
geschränkt und schrankenlos gewährleistet. Vielmehr sind Eingriffe im überwiegen-
den Allgemeininteresse möglich. Die Beschränkung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung bedarf allerdings einer verfassungsmäßigen gesetzlichen Grund-
lage, aus der sich die Voraussetzungen und der Umfang der Beschränkungen klar 
erkennbar ergeben und die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit ent-
spricht. Bei den Regelungen hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit zu beachten, weil Grundrechte vom Staat jeweils nur insoweit be-
schränkt werden dürfen, als es zum Schutz öffentlicher Interessen unerlässlich ist 
(vgl. BayVGH, B.v. 14.5.2012 – 7 CE 12.370 – NVwZ-RR 2012, 769).  
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Eine solche, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einschränkende ge-
setzliche Regelung enthält die Abgabenordnung (AO). Amtsträger haben danach das 
Steuergeheimnis zu wahren (§ 30 Abs. 1 AO). Ein Amtsträger verletzt das Steuerge-
heimnis, wenn er Verhältnisse eines anderen, die ihm in einem Strafverfahren wegen 
einer Steuerstraftat bekannt geworden sind, unbefugt offenbart (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. b AO). Der Antragsgegner hat nach Maßgabe dieser gesetzlichen Regelung 
somit Stillschweigen über die Verhältnisse des Beigeladenen, d.h. konkret über die 
Werke, die sich in der Wohnung des Beigeladenen befunden haben und dort auf-
grund eines gerichtlichen Beschlusses beschlagnahmt worden sind, zu wahren. Das 
Gesetz lässt jedoch eine Offenbarung der Kenntnisse des Amtsträgers (des Antrags-
gegners) nach Maßgabe des § 30 Abs. 4 AO zu.  
 
bb) Das Verwaltungsgericht ist allerdings zu Unrecht davon ausgegangen, dass der 
– allein in Betracht kommende – Ausnahmetatbestand des § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO ge-
geben sei und an der Offenbarung aller beim Beigeladenen beschlagnahmten Werke 
ein zwingendes öffentliches Interesse bestehe. 
 
(1) Unmittelbar nach der Berichterstattung im Magazin „Focus“ über den „Schwabin-
ger Kunstfund“ hat (national und international) eine umfassende mediale und auch 
politische Diskussion über das behördliche Verfahren und den weiteren Umgang mit 
den beschlagnahmten Werken eingesetzt. Der Antragsgegner hat dabei gegenüber 
dem Bayerischen Landtag eingeräumt, dass sich – obwohl die Staatsanwaltschaft 
Augsburg frühzeitig eine Kunsthistorikerin als Sachverständige mit der Identifizierung 
und Herkunftsermittlung der Kunstgegenstände beauftragt habe – der Recherche-
prozess zur Provenienzforschung als „äußerst zeit- und arbeitsintensiv“ erwiesen ha-
be und dies frühzeitiger hätte erkannt werden müssen. Für die Staatsanwaltschaft 
seien „kriminaltaktische Erwägungen, das Steuergeheimnis, die strafrechtliche Un-
schuldsvermutung und die zivilrechtliche Eigentumsvermutung zu Gunsten des Be-
schuldigten“ Gründe für die bisherige Nichtveröffentlichung des „Kunstfundes“ gewe-
sen. Das Staatsministerium der Justiz habe nach den Medienveröffentlichungen vom 
4. November 2013 die Initiative ergriffen und umgehend Vereinbarungen mit dem 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien über das weitere Vorgehen und die Bildung einer Task-Force getroffen. Als 
Zwischenergebnis sei festzuhalten, dass „abzüglich beschlagnahmter Gegenstände, 
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die eindeutig keinen Bezug zur sog. Entarteten Kunst oder NS-Raubkunst haben“, 
ca. 970 Werke zu überprüfen seien. Etwa „380 dieser Werke konnten dem Be-
schlagnahmegut der sog. Entarteten Kunst zugeordnet werden, also Objekten, die 
von den Nationalsozialisten im Rahmen der sog. Aktion Entartete Kunst 1937 konfis-
ziert wurden. Bei den weiteren Werken ist u.a. zu prüfen, ob ein NS-verfolgungs-
bedingter Entzug (sog. NS-Raubkunst) vorliegt“. Werke mit „dringenden Verdachts-
momenten auf NS-verfolgungsbedingten Entziehungshintergrund“ würden auf der 
„Plattform  http://www.lostart.de der Koordinierungsstelle Magdeburg eingestellt“ (vgl. 
LT-Drs. 17/84 S. 10 ff.: Anfrage des Abgeordneten Dr. Dürr zum Plenum vom 
11.11.2013 mit der dazu eingegangenen Antwort des Staatsministeriums der Justiz 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst; vgl. ergänzend auch LT-Drs. 17/545: Schriftliche Anfrage des Abgeordne-
ten Dr. Dürr vom 12.12.2013 zum „Münchener Kunstfund: Aufklärung und Konse-
quenzen“ und Antwort des Staatsministeriums der Justiz vom 29.1.2014). Dabei sei 
sich die den Schwabinger Kunstfund bearbeitende „Task-Force darüber im Klaren, 
dass sich unter den Werken der sogenannten „Entarteten Kunst“ auch solche befin-
den können, die verfolgungsbedingt entzogen wurden.“ Gegenwärtig (Stand: 
27.1.2014) könne bei 458 der beschlagnahmten Kunstwerke „ein NS-verfolgungs-
bedingter Entzug nicht ausgeschlossen werden“. Diese Werke seien „sämtlich auf 
der Webseite www.lostart.de veröffentlicht“. Für jedes einzelne dieser Kunstwerke sei 
„individuell“ von den Experten der Task-Force „Schwabinger Kunstfund“ zu beurtei-
len, ob es sich tatsächlich um sogenannte „Raubkunst“ handele. Ein Ergebnis der 
„umfangreichen und anspruchsvollen Recherchen“ liege noch nicht vor. Bei der 
Task-Force seien bisher (Stand: 27.1.2014) „97 Schreiben als Schreiben von An-
spruchstellern erfasst“ (vgl. LT-Drs. 17/727: Schriftliche Anfrage des Abgeordneten 
Streibl vom 13.1.2014 zum „Kultur-Rückgewähr-Gesetz“ und zum aktuellen Stand 
der „Ermittlungen“ der Task-Force im Fall des Beigeladenen und Antwort des 
Staatsministeriums der Justiz vom 11.2.2014). 
 
Bereits vor Stellung des streitgegenständlichen Antrages auf Erlass einer einstweili-
gen Anordnung waren in der Datenbank „www.lostart.de“ 442 Werke des „Schwabin-
ger Kunstfundes“ veröffentlicht, bei denen nach dem Stand der bisherigen Ermittlun-
gen ein NS-verfolgungsbedingter Entzug nicht ausgeschlossen werden kann. Mitt-
lerweile sind 458 Werke (Einzelobjekte) veröffentlicht. In Bezug auf die anderen 
Werke sind die Ermittlungen ersichtlich noch nicht abgeschlossen. Dem Internetauf-
tritt der Datenbank lässt sich allerdings entnehmen, dass für Werke, die vor 1933 er-
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worben oder nach 1945 entstanden sind oder die von einem Mitglied der Familie des 
Beigeladenen geschaffen wurden, die Zuordnung zum rechtmäßigen Besitz des Bei-
geladenen erfolgt, da hier keine Anhaltspunkte für einen NS-verfolgungsbedingten 
Entzug oder anderweitigen rechtswidrigen Erwerb vorliegen. Diese Gegenstände 
sind dem Betreuer des Beschuldigten bereits zur Rücknahme angeboten worden. Es 
handelt sich dabei – ausweislich der Antwort des Staatsministeriums der Justiz vom 
11. Februar 2014 (LT-Drs. 17/727 S. 3) – um „275 Kunstwerke sowie ein Buch mit 50 
sogenannten Blättern“. 
 
(2) Der Antragsgegner hat durch die Veröffentlichung zahlreicher Einzelobjekte auf 
der Internetplattform „www.lostart.de“ dem öffentlichen Informationsinteresse am 
„Schwabinger Kunstfund“ bereits in einem weitgehenden Umfang Rechnung getra-
gen. In Bezug auf diejenigen beschlagnahmten Gegenstände, die nach dem gegen-
wärtigen Erkenntnisstand zum rechtmäßigen Besitz des Beigeladenen gehören 
könnten und für die es keine Anhaltspunkte für einen NS-verfolgungsbedingten Ent-
zug oder anderweitigen rechtswidrigen Erwerb gibt, besteht demgegenüber – jeden-
falls im gerichtlichen Eilverfahren – kein anerkennenswertes Informationsinteresse 
der Presse, welches das Geheimhaltungsinteresse des Beigeladenen überwiegen 
würde. Dies gilt auch in Bezug auf diejenigen Kunstwerke, bei denen die Ermittlun-
gen bisher noch nicht abgeschlossen sind und für die ebenfalls in Betracht kommt, 
dass sie zum rechtmäßigen Besitz des Beigeladenen gehören. Denn der Beigelade-
ne hat ebenso wie jede andere Privatperson Anspruch auf Schutz seiner Privatsphä-
re und auf Geheimhaltung der Gegenstände, die sich bei ihm zum Zeitpunkt der Be-
schlagnahme in seiner Wohnung befunden haben. Sein Geheimhaltungsinteresse 
wird auch nicht etwa dadurch geschmälert, dass über ihn und den „Kunstfund“ be-
reits in erheblichem Umfang medial berichtet worden ist und er selbst im Internet In-
formationen über sich preisgibt. Welche Gegenstände sich im Einzelnen in seiner 
Wohnung befunden haben und beschlagnahmt worden sind, hat der Beigeladene zu 
keinem Zeitpunkt offenbart oder offenbaren wollen. Die vom Antragsteller begehrten 
Informationen über weitere – nicht bereits in der Datenbank „www.lostart.de“ veröf-
fentlichte – Werke sind somit „neue“ und bisher unbekannte Informationen, die der 
Öffentlichkeit weder zugänglich sind noch nach dem zu respektierenden Willen des 
Beigeladenen zugänglich sein sollen. Ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit 
lässt sich auch nicht mit der Erwägung rechtfertigen, die Zuordnung der beschlag-
nahmten Gegenstände zu den Kategorien „rechtmäßiger Besitz des Beigeladenen“, 
Aktion „Entartete Kunst“ oder „NS-verfolgungsbedingter Entzug, sog. NS-Raubkunst“ 
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sei schwierig und umstritten. Denn wenn diese Zuordnung schwierig und umstritten 
ist und – soweit ersichtlich – einer zeitaufwändigen und fachkundigen Recherche be-
darf, ist es nicht gerechtfertigt, bereits im gerichtlichen Eilverfahren auf unsicherer 
Tatsachengrundlage eine willkürliche Zuordnung zu treffen und alle beschlagnahm-
ten Gegenstände als solche anzusehen, die nicht zum rechtmäßigen Besitz des Bei-
geladenen gehören. Die dem Beigeladenen hierdurch entstehenden Grundrechtsein-
griffe wären nachträglich nicht mehr zu beseitigen. 
 
c) In Bezug auf den Auskunftsanspruch zu 1 liegt nach alledem für den Erlass der 
begehrten einstweiligen Anordnung weder ein Anordnungsanspruch noch ein Anord-
nungsgrund vor. Denn der Antragsteller, der eine einstweilige Anordnung begehrt, 
mit der seinem Auskunftsanspruch entsprochen und damit die Hauptsache vorweg 
genommen würde, hat weder darlegen können, dass eine gerichtliche Entscheidung 
in der Hauptsache für ihn offensichtlich erfolgreich wäre, noch, dass ein Abwarten in 
der Hauptsache für ihn schwere und unzumutbare, nachträglich nicht mehr zu besei-
tigende Nachteile zur Folge hätte. Abgesehen davon, dass dem Antragsteller sogar 
eine gewisse Aktualitätseinbuße in der journalistischen Berichterstattung zuzumuten 
wäre (vgl. zuletzt BVerwG, B.v. 26.11.2013 – 6 VR 3/13 – juris Rn. 6 f.), ist entgegen 
der Ansicht des Antragsstellers – solange die Provenienzrecherche zum „Schwabin-
ger Kunstfund“ durch die Task-Force nicht in vollem Umfang abgeschlossen ist – oh-
nehin nicht zu befürchten, dass der „Kunstfund“ und die Berichterstattung hierüber 
tatsächlich an Aktualität einbüßen könnten.  
 
d) Soweit das Verwaltungsgericht den Antragsgegner verpflichtet hat, dem Antrag-
steller darüber Auskunft zu erteilen, ob der Antragsgegner nach dem Zeitpunkt der 
Beschlagnahme des „Schwabinger Kunstfundes“ (Februar/März 2012) potentielle Ei-
gentümer von Werken ermittelt und kontaktiert hat und wenn ja, zu welchen Werken 
Anfragen an potentielle Eigentümer ergangen sind (Auskunftsanspruch zu 2), geht 
der Senat zwar davon aus, dass in Bezug auf diese Auskunft weder Rechte des Bei-
geladenen noch Rechte „potentieller Eigentümer“ betroffen sind, weil das Verwal-
tungsgericht gerade auf eine Anonymisierung dieser Angaben durch den Antrags-
gegner Wert gelegt hat. Gleichwohl hält der Senat auch insoweit einen Anordnungs-
grund nicht für gegeben. Dem Antragsteller ist eine Durchführung des Hauptsache-
verfahrens (Klageverfahrens) und damit auch ein Abwarten bis zur Entscheidung in 
der Hauptsache zuzumuten. Das gerichtliche Eilverfahren dient nicht der beschleu-
nigten Befriedigung geltend gemachter Ansprüche, sondern der vorläufigen Rege-

31 

32 



- 18 - 
 
 
lung von streitigen Sachverhalten zur Vermeidung von Rechtsverlusten oder anderen 
wesentlichen Nachteilen. Solche Nachteile hat der Antragsteller bis zur Entscheidung 
in der Hauptsache gegenwärtig nicht zu befürchten. 
 
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Der Antragsteller trägt 
billigerweise auch die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, weil sich der 
Beigeladene in beiden Rechtszügen durch die Stellung von Sachanträgen einem 
Prozesskostenrisiko ausgesetzt hat (§ 154 Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO) und seine 
Beschwerde erfolgreich ist. Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 47, § 53 Abs. 2 
Nr. 1, § 52 Abs. 2 GKG und entspricht der Höhe des Streitwerts im erstinstanzlichen 
Verfahren. 
 
4. Diese Entscheidung ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 
 
 
Häring Dr. Borgmann Schmeichel 
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